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	Was?

	1. Für einen Antrag auf Verwendung einer alternativen chemischen Bezeichnung für einen Stoff wird gem. Art. 24 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Verbindung mit Art. 3 Verordnung (EU) Nr. 440/2010 in bis zu fünf Gemischen von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eine Gebühr erhoben (s. Anh. I).
2. Für die Verwendung einer alternativen chemischen Bezeichnung gemäß Art. 24 Abs. 1 (EG) Nr. 1272/2008 wird entsprechend Anh. I Abschn. 3 (EU) Nr. 440/2010 eine Zusatzgebühr für bis zu zehn weitere Gemische und jeweils dieselbe Zusatzgebühr für jede weitere Gruppe von zehn Gemischen erhoben.
3. Für die Einreichung von Vorschlägen zur Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung gemäß Art. 37 Abs. 3 (EG) Nr. 1272/2008 in Verbindung mit Art. 4 (EU) Nr. 440/2010 erhebt die ECHA eine Gebühr entsprechend Anh. II (EU) Nr. 440/2010.

4. Bei kleinen- und mittleren Unternehmen (KMU) erhebt die ECHA eine ermäßigte Gebühr gem. Art 3 und 4 (EU) Nr. 440/2010.

	Wer?

	5. Die Gebühren sind von den Antragstellern gem. Art. 6 (EU) Nr. 440/2010 an die ECHA zu entrichten.

	Wie?

	6. Die Zahlungen sind gem. Art. 6 (EU) Nr. 440/2010 nach Erstellung einer Rechnung durch die ECHA in € per Banküberweisung zu leisten.
7. Bei jeder Zahlung ist die Nummer der Zahlungsaufforderung gemäß Art. 7 (EU) Nr. 440/2010 anzugeben. Kann der Verwendungszweck der Zahlung nicht festgestellt werden, setzt die ECHA eine Frist, innerhalb derer der Zahlungspflichtige ihr den Verwendungszweck schriftlich mitteilen muss. Wird der Verwendungs​zweck der ECHA nicht fristgerecht mitgeteilt, gilt die Zahlung als ungültig und der betreffende Betrag wird dem Zahlenden erstattet.

	Wann?

	8. Als Datum der Zahlung gilt der Tag, an dem der volle Rechnungsbetrag gemäß Art. 8 (EU) Nr. 440/2010 auf dem Bankkonto der ECHA eingeht.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	9. Hinweise, Empfehlungen:
a) Nachfolgend sind Beispiele zu anfallenden Gebühren angeführt, s. (EU) Nr. 440/2010 "Verordnung über die an die ECHA zu entrichtenden Gebühren gemäß (EG) Nr. 1272/2008, deutsche Fassung, englische Fassung.
b) Vor dem Hintergrund der engen Fristen, der ggf. langen Überweisungsdauer innerhalb der EU und der gravierenden Rechtsfolgen eines verspäteten Zahlungseingangs könnte ein Konto bei einer Bank in Finnland empfehlenswert sein.
10. Weiterführende Links:
Europäische Kommission: Kommissionsempfehlung mit Definitionen der Unternehmensgrößen


Definition der Unternehmensgrößen
	Unternehmensgröße
	Mitarbeiterzahl
	Jahresumsatz oder

Jahresbilanzsumme

	Mittleres Unternehmen
	< 250
	≤ 50 Mio. €

≤ 43 Mio. €

	Kleines Unternehmen
	< 50
	≤ 10 Mio. €

≤ 10 Mio. €

	Kleinstunternehmen
	< 10
	≤ 2 Mio. €

≤ 2 Mio. €


Gebühren der Europäischen Chemikalienagentur für administrative Vorgänge unter CLP
Gebühren für einen Antrag auf Verwendung einer alternativen chemischen Bezeichnung für einen Stoff in bis zu fünf Gemischen
Standardgebühr:
4000 €
	Ermäßigte Gebühr für KMU

	Unternehmensgröße
	Gebühr

	Mittleres Unternehmen
	2.800 €

	Kleines Unternehmen
	1.600 €

	Kleinstunternehmen
	400 €


Gebühr für die Verwendung einer alternativen chemischen Bezeichnung je Gruppe von zehn weiteren Gemischen
Standardgebühr:
500 €
	Ermäßigte Gebühr für KMU

	Unternehmensgröße
	Gebühr

	Mittleres Unternehmen
	350 €

	Kleines Unternehmen
	200 €

	Kleinstunternehmen
	100 €


Gebühr für die Einreichung von Vorschlägen für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung
Standardgebühr:
12.000 €

	Ermäßigte Gebühr für KMU

	Unternehmensgröße
	Gebühr

	Mittleres Unternehmen
	8.400 €

	Kleines Unternehmen
	4.800 €

	Kleinstunternehmen
	1.200 €
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Basis dieser Hilfestellung sind die am 29.5.2007 im Amtsblatt der Europäischen Union L 136 veröffentlichte Fassung der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und die am 31.12.2008 im Amtsblatt der Europäischen Union L 353 veröffentlichte Fassung der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Der BDI haftet nicht für die Richtigkeit der hier gegebenen Informationen. Diese Hilfestellung wird bei Bedarf aktualisiert, um die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen umgehend nutzbar zu machen.
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